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Auszug.8—ie wiederholt gemachte Erfahrung, daß elternloſe Waiſen, die nach dem
Landesgeſetz von den Communen bis zu ihrer Aufnahme in das Waiſen—
inſtitut verſorgt werden mußten, zwar nothrurftig genahrt, aber faſt gar
nicht gekleidet wurden, und ohne alle Erziehung und Aufſicht blieben, hat

das Directorium veranaßt, folgenden Plan zur Abhulfe dieſes druckenden
Uibels dem Oberconſiſtorio vorzulegen.

Das Directorium wunſcht in jedem Orte des Landes, woo elternloſe
Kinder auf Koſten der Gemeinde erhalten werden muſſen, den Geiſt des Wai—
ſeninſtituts zu wecken, und an jedem Orte eine Waiſenverſorgungsanſtalt zu
grunden und durch den Prediger daſelbſt zu leiten.

Dies kann auf folgende Art ausgefuhrt werden:
1. Sobald elternloſe Waiſen in einer Gemeinde ſo hulflos ſind, daß ſie

affentliche Unterſtutzung bedurfen, nimmt ſich der Prediger mit Zuziehung der
Gemeindevorſteher ihrer an; die Commun muß das dazu erforderliche Geld
geben.

2. Der Prediger bemuhet ſich, die wohlhabenden Glieder der Gemeinde
zu einem monatlichen Beitrag an Geld oder Brod zu disponiren. Jn jeder,
nicht ganz kleinen Gemeinde ſind gewiß g Mitalieder, die monatlich 2 Gro—
ſchen, und 12 Mitglieder, die monatlich rGroſchen geben konnen, ohne daß
es ihnen laſtig wird. Der Gemeindiener ſammelt die Beitrage monatlich ein,
und erhult etwas dafur. Wo die Beitrage nicht ausreichen, da ſchießt das

Commun-Aerarium das Fehlende zu. Jn ganz armen und kleinen Gemeinden
tritt ja immer das Waiſeninſtitud ein.

Z. Der Prediger ſucht gutgeſinnte chriſtliche Pflegeeltern aus, denen er
fur ein beſtimmtes Alimentationsgeld, das vierteljahrig vorausbezahlt werden

muß, die Waiſe zur Erziehung ubergiebt. Sollte er in ſeinem Orte oder in
ſeiner Gegend keine finden, ſo wendet er ſich an das Directorium in Weimar
und wird da jedesmal Befriedigung finden.

4. Jedes Quartal laßt er ſich vom Schullehrer ein Zeugniß ausſtellen,
wie das Kind die Schule beſucht habe.

s. Fur die ordentliche Haltung deſſelben in Kleidung, Koſt, Reinlich—
keit und ſonſt ſorgt er durch fleißiges Beſuchen und durch die Aufſicht, die er

daruber fuhrt.6. Fur Schulbucher und Schreibematerialien muß von den Beitragen
geſorgt werden; wo dieſe nicht ausreichen, muß das Communararium eintreten.

7. Zu Michaelis jedes Jahres giebt der Geiſtliche dem Directorium des
Waiſeninſtituts Nachricht von ſeinem Ortsinſtitute; er nennt die verſorg—
ten Waiſen, ihr Alter, ihre Pflegeeltern, giebt Nachricht von dem Zu—
ſtande der Kinder 2e. und legt die Zeugniſſe bei. Jn den offentlichen Nach—
richten wird dies mit gedruckt, die Prediger werden mit gebuhrendem Lobe
genannt, wenn ſie ſich der Verlaſſenen vaterlich angenommen haben.
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